
Revision Organisationsstatut Wasserverbund Unteres Reusstal (WUR) 
 

Artikel mit materiellen Anpassungen 
 
Artikel 3 Inhalt des Organisationsstatuts 

 

Das Organisationsstatut regelt die Organisation des WUR, die Planung, den Bau und den Unterhalt der 

Wasserversorgungsanlagen, die Beziehung zwischen den Mitgliedergemeinden, sowie die 

Finanzierung, soweit die Vorschriften des Bundes oder des Kantons nichts Abweichendes festhalten. 

 

Artikel 4 Zweck  
 
Der WUR will sicherstellen, dass der Bevölkerung seiner Mitgliedergemeinden jederzeit im Normalfall 
wie auch in Notlagen ausreichend Trink- und Brauchwasser zur Verfügung steht.  
 

Artikel 5 Zweckerreichung 
 
1 Der WUR stellt durch den technischen Zusammenschluss der bestehenden Versorgungsnetze der 
Mitgliedergemeinden, deren ausreichende Wasserversorgung sicher. 
 
2 Der WUR nutzt prioritär das freizulaufende Quellwasser der Mitgliedergemeinden. 
 
3 Der WUR plant, erstellt, betreibt und unterhält die Anlagen und Werke zur subsidiären 
Wasserversorgung der Mitgliedergemeinden. 
 
Artikel 6 Mittel 
 
1 Der WUR finanziert sich mittels Wassertaxen 
 
2 Um seine Aufgaben zu erfüllen, kann der WUR im Rahmen der bewilligten Kredite und des Budgets 
Rechtsgeschäfte mit Dritten abschliessen. Dazu gehören Kauf-, Dienstbarkeits-, Wasserlieferungs- 
Werkverträge und dergleichen. 
 
3 Die Mitgliedergemeinden des WUR dürfen mit angrenzenden Drittgemeinden, 
Wasserlieferungsverträge abschliessen, sofern es sich um die Versorgung angrenzender Quartiere 
handelt, welche nicht durch die Drittgemeinde, sondern durch das Netz der Mitgliedergemeinde 
erschlossen sind. 
 
4 Wasserlieferungsverträge mit Drittgemeinden, welche das ganze Gemeindegebiet der Drittgemeinde 
betreffen, dürfen nur durch den WUR abgeschlossen werden. Die Bedingung für solche Verträge ist 
jedoch, dass der Wasserbedarf der Mitgliedergemeinden jederzeit gedeckt bleibt. 
 
5 Die Mitgliedergemeinden sind berechtigt, mit Grossbezügern auf ihrem Gemeindegebiet im Rahmen 
ihrer Optionen Verträge über die Lieferung von Trink- und Brauchwasser abzuschliessen. 
 
6 Vereinbarungen über die Lieferung von Trink- und Brauchwasser an Grossbezüger ausserhalb der 
Mitgliedergemeinden, werden durch den WUR abgeschlossen. 
 
7 Bestehende Verträge, welche nicht den Vorgaben dieses Artikels entsprechen, sind auf den 
nächstmöglichen Termin zu künden und anzupassen. 
 
Artikel 8  Neue Mitglieder 
 



2 Die Option „Einwohner“ wird mittels der Berechnungsmethode gemäss Artikel 26 festgelegt. Falls die 
Kapazität der Anlagen und Werke dies erlaubt, kann das neue Mitglied eine zusätzliche Option 
„Grossbezüger“ erwerben. Die Einkaufssumme richtet sich nach der Optionsgrösse und dem 
Verkehrswert der Anlagen gemäss fachmännischer Schatzung, aktualisiert auf das Beitrittsjahr. 
 
Artikel 17  Aufgaben und Befugnisse 
 
9. Führung und Aktualisierung einer «Liste über die Anlagen und Werke des WUR». Diese Liste ist 

bei jeder Veränderung zu aktualisieren; 
10. Führung und Aktualisierung einer «Liste mit der aktuellen Optionsverteilung». Diese Liste ist nach 

jeder grösseren Veränderung, wie zum Beispiel bei einer Gemeindefusion, spätestens aber nach 
10 Jahren, auf Grund der aktuellen Einwohnerzahlen nachzuführen und der 
Delegiertenversammlung vorzulegen. 

 
3 Die Betriebskommission beschliesst neue Ausgaben, die im Einzelfall den Betrag von Fr. 10‘000.00 
resp. pro Jahr den Betrag von Fr. 20‘000.00 nicht übersteigen.  
 
4 Die Betriebskommission ist ermächtigt, die Vorbereitung und Ausführung bedeutender Beschlüsse 
und Aufgaben einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen zuzuweisen. Zur Beratung können Fachleute 
wie der Betriebsleiter, der Brunnenmeister, oder der Rechnungsführer zu den Sitzungen eingeladen 
werden. 
 
Artikel 24 Anlagen und Werke 
 
Die Anlagen und Werke des WUR sind in der «Liste Anlagen und Werke des WUR» aufgeführt (Artikel 
17 Absatz 2 Ziffer 9).  
 
Artikel 25  Arten 
 
Folgende Wasserbezugsrechte sind zu unterscheiden: 
 
1.Die erworbene Option entspricht dem damit verbundenen maximalen Wasserbezugsrecht in m3/Tag.  
 
2.Das Notbezugsrecht gilt für Notlagen. Eine Notlage liegt vor, wenn die normale Versorgung mit 
Trinkwasser infolge aussergewöhnlichen Ereignisse wie zum Beispiel Naturereignissen, Störfällen, 
Sabotage oder kriegerischen Handlungen erheblich gefährdet, erheblich eingeschränkt, oder 
verunmöglicht ist. Während der Notlage darf das maximale Wasserbezugsrecht gemäss Option 
überschritten werden, sofern dadurch bei den anderen Mitgliedergemeinden kein Versorgungsengpass 
entsteht. Ein kurzzeitiger Unterbruch der Versorgung infolge eines Leitungsbruchs, einer lokalen 
qualitativen Beeinträchtigung des Trinkwassers, oder ein zeitlich befristeter Ausfall eines 
Wasserbezugsortes gilt nicht als Notlage. 
 
3 Drittgemeinden: Für den Fall einer Notlage kann der WUR Drittgemeinden ein Notbezugsrecht im 
Rahmen der frei verfügbaren Wassermengen gewähren. Für die Gewährung des Notbezugsrechts 
muss sich die nutzniessende Gemeinde an den jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten, gemäss 
Artikel 30 Absatz 2 entsprechend der theoretisch berechneten Option (auf Grund der Einwohnerzahl 
der Drittgemeinde) beteiligen. Wünscht eine Drittgemeinde ein dauerndes Bezugsrecht, muss sie 
Mitglied des WUR werden und eine entsprechende Option erwerben. 
 
Artikel 26  Option  
 
1 Die Option jeder Mitgliedergemeinde setzt sich aus einer Option «Einwohner» und sofern gewünscht, 
aus einer Option «Grossbezüger» zusammen.  
 



2 Für die Berechnung der Option «Einwohner», werden alle Einwohner berücksichtigt, exklusiv der 
unabhängig versorgten Ortsteile. Die Einwohnerzahlen sind gemäss Artikel 17 Absatz 2 Ziffer 10 zu 
aktualisieren. 
3 Die Berechnungsmethode und die aktuelle Optionsverteilung sind aus der «Liste mit der aktuellen 
Optionsverteilung» (Artikel 17 Absatz 2 Ziffer 10) ersichtlich. 
 
4 Eine Erhöhung oder eine Reduktion der Option infolge der periodischen Neuberechnung der Optionen 
bedingt keinen zusätzlichen Optionserwerb bzw. Optionsrückerstattung. 
 
5 Die mengenunabhängigen Betriebs- und Unterhaltskosten gemäss Artikel 30 Absatz 2 werden mit 
den neu berechneten Optionen verrechnet. 
 
6 Die Kosten für Investitionen, sofern sie nicht über die Rückstellungen oder Bankkredite erfolgen, 
werden auf Grund der neu berechneten Option auf die Mitgliedergemeinden verteilt. 
 
Artikel 28  Finanzordnung 
 
2 Sind Zuschüsse der Mitgliedergemeinden erforderlich, werden diese gemäss den Optionen in der 
«Liste mit der aktuellen Optionsverteilung» auf die Gemeinden verteilt. Die Delegiertenversammlung 
legt im Zahlungsplan des WUR Höhe und Fälligkeit des Kostenanteils jeder Mitgliedergemeinde sowie 
angemessene Teilzahlungen fest. 
 
Artikel 35 Abgabe von gemeindeeigenem Wasser  
 
2 Die Abgabe von gemeindeeigenem Wasser an den WUR erfolgt entgeltlich und wird nach dem 
Bruttoprinzip verrechnet.  
 
Artikel 36 Wasserqualität 
 
Mit organisatorischen, betrieblichen, baulichen und technischen Massnahmen wird die 
Trinkwasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung erreicht und gesichert. Der WUR verwendet 
ein Qualitätssicherungssystem. 
 
Artikel 41 Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen des WUR erfolgen schriftlich oder im Amtsblatt des Kantons Uri. 
 


